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Ausgabe Nr. 1                   Nußdorf, im Jänner 2014 

 

Verehrte Nußdorferinnen und Nußdorfer, geschätzte Jugendliche in unserer Gemeinde! 
 

In der folgenden Ausgabe unseres Mitteilungsblattes, das Steuern, Gebühren sowie die finanzielle 
Entwicklung unserer Gemeinde offenlegt, möchte ich auf eine Änderung in der Abfallbeseitigung 
hinweisen. Laut einer Verordnung des Landes Salzburg ist es nicht mehr erlaubt, die Restabfalltonne 
sowie die Biotonne getrennt zu verrechnen. Das Ziel dieser Verordnung ist, den hohen 
Lebensmittelanteil von ca. 30 % im Restabfall drastisch zu reduzieren und der biogenen Verwertung 

zuzuführen. Dadurch wird der Tarif für die Abfallentsorgung so gestaltet, dass beide Tonnen (Restabfall - und 
Bioabfalltonne) im Entsorgungstarif enthalten sind. Wird auf die nun automatisch inkludierte Biotonne verzichtet, etwa 
durch Selbstkompostierung, wird ein Nachlass von max. 15 % des Entsorgungstarifes gegeben.  
Ich hoffe auf Ihr Verständnis zum Umsetzen dieser Verordnung im Sinne unserer noch sehr intakten Umwelt. 
 

Euer / Ihr Bürgermeister – Johann Ganisl 
 

 

STEUERN und GEBÜHREN  2  0  1  4  
 

In der Gemeindevertretungssitzung am 11. Dezember 2013 wurden u. a. auch die für das Jahr 2014 gültigen Steuern und 
Gebühren in folgender Höhe beschlossen. 
 

Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 500 % der Bemessungsgrundlage 
Grundsteuer B von Grundstücken 500 % der Bemessungsgrundlage 
Kommunalsteuer 3 % der Bemessungsgrundlage 
Hundesteuer € 24,00 
je weiteren Hund € 48,00 
 

Abfallgebühren pro entleerte Tonne / Sack / Container  (inkl. 10 % MwSt.) 

 80 Lt. Restabfalltonne  (4-wöchentl. Entleerung) mit Biotonne   € 11,00 

 80 Lt. Restabfalltonne  (4-wöchentl. Entleerung) ohne Biotonne   € 9,50 

 120 Lt. Restabfalltonne  (4-wöchentl. Entleerung) mit Biotonne   € 14,80 

 120 Lt. Restabfalltonne  (4-wöchentl. Entleerung) ohne Biotonne   € 12,70 

 240 Lt. Restabfalltonne  (4-wöchentl. Entleerung) mit Biotonne   € 29,00 

 240 Lt. Restabfalltonne  (4-wöchentl. Entleerung) ohne Biotonne   € 24,80 

 60 Lt. Restabfallsack  (im Gemeindeamt erhältlich)   € 4,40 

  Sockelbetrag   € 3,20 

  zusätzliche Biotonne  120 Lt.   € 3,00 

  zusätzliche Biotonne  240 Lt.   € 6,00 

 770 Lt. Container  (wöchentlich)   € 41,00 

 770 Lt. Container  (2-wöchentlich)   € 57,00 

 770 Lt. Container  (4-wöchentlich)   € 74,00 

 1100 Lt. Container  (wöchentlich)   € 59,00 

 1100 Lt. Container  (2-wöchentlich)   € 81,00 

 1100 Lt. Container  (4-wöchentlich)   € 105,00 

 1100 Lt. Abholung nach Bedarf   € 105,00 
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Ortstaxe € 0,55 
Besondere Ortstaxe 

- Für Ferienwohnungen mit mehr als 80 m² Nutzfläche  
das 360-fache der Ortstaxe d.s. € 198,00 

- Für Ferienwohnungen mit mehr als 40 m² Nutzfläche 
das 280-fache der Ortstaxe d.s. € 154,00 

- Für Ferienwohnungen bis einschließlich 40 m² Nutzfläche 
das 200-fache der Ortstaxe d.s. € 110,00 

- Bei dauernd abgestellten Wohnwagen das 180-fache der Ortstaxe € 99,00 
 

Friedhofsgebühren  (inkl. 10 % MwSt.) 

Einzelgrabstelle für 10 Jahre € 143,00 
Doppelgrabstelle für 10 Jahre € 286,00 
 

Gebühren für die Abwasserbeseitigung  (inkl. 10 % MwSt.) 

laufende Gebühr je m³ € 3,41 
Interessentenbeitrag/Punkt € 586,30 
  
Kindergartengebühren  (inkl. 10% MwSt.) 

In Folge des mit 1. September 2009 geänderten Familienpaketes des Landes Salzburg und der Einführung des Gratis-
Halbtages für Kinder im letzten Jahr vor der Schulpflicht ist es erforderlich die Kindergartengebühren für das 
Kindergartenjahr 2013/2014 wie folgt neu anzupassen: 

Für Kindergartenkinder (3-5jährig), abzügl. Landesförderung „Familienpaket“: 

Tarif Betreuungsart Betreuungszeit Tarif-brutto Förderung Vorschreibung 

1 Kind (3-5jährig): Standard 7:00 bis 12:30 Uhr € 58,00 - € 25,00 € 33,00 

2 Kind (3-5jährig): Erweitert 7:00 bis 13:00 Uhr € 68,00 - € 25,00 € 43,00 

Für Kindergartenkinder (5-6jährig), abzügl. Bundesförderung „Gratis-Halbtag“: 

Tarif Betreuungsart Betreuungszeit   Vorschreibung 

7 Kind (5-6jährig): Standard 7:00 bis 12:30 Uhr  (27½ WStd.) GRATIS 

8 Kind (5-6jährig): Erweitert 7:00 bis 13:00 Uhr  (30 WStd. abzgl. 27½ WStd. Gratis = 2½ WStd.) € 10,00 

Für Volksschulkinder-Mittagsbetreuung: 

Tarif Betreuungsart Betreuungszeit   Vorschreibung 

21 VS-Kind Mittagsbetreuung bis 13:00 Uhr € 20,00 
22 VS-Kind Mittagsbetreuung bis 14:00 Uhr € 40,00 
23 VS-Kind Mittagsbetreuung 1x wöchentlich € 10,00 
 

Kind aus anderen Gemeinden zusätzlich € 10,00 
Aufgrund der Landes- und Bundesförderungen entfallen die Geschwistertarife bei den Kindergartengebühren.  
 

Transportgebühren: 

Früh- und Mittagstransport 1. Kind:   € 27,50 2. Kind:   € 14,00 3. Kind: GRATIS 
Früh- oder Mittagstransport 1. Kind:   € 13,75 2. Kind:     € 7,00 3. Kind: GRATIS 
 

Für Sozialhilfe- oder Ausgleichszulagenempfänger oder Pflegegeldbezieher wird auf die Kindergartengebühr ein 30%iger 

Nachlass gewährt. 
 

Volksschulgebühren  (inkl. 10% MwSt.) 
Für Volksschulkinder-Nachmittagsbetreuung: 

Tarif Betreuungsart Betreuungszeit   Vorschreibung 

1 VS-Kind: schul. Nachmittagsbetreuung Kind (1 Tag/Woche) € 16,00 
2 VS-Kind: schul. Nachmittagsbetreuung Kind (2 Tage/Woche) € 32,00 
3 VS-Kind: schul. Nachmittagsbetreuung Kind (3 Tage/Woche) € 48,00 
4 VS-Kind: schul. Nachmittagsbetreuung Kind (4 Tage/Woche) € 64,00 
5 VS-Kind: schul. Nachmittagsbetreuung Kind (5 Tage/Woche) € 80,00 
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JAHRESVORANSCHLAG  2014 
 

In der Gemeindevertretungssitzung am 11. Dezember 2013 

wurde der Jahresvoranschlag 2014 der Gemeinde Nußdorf 

einstimmig beschlossen und weist im ordentlichen 

Haushalt € 3.889.100,-- und im außerordentlichen Haushalt 

einen Betrag von € 595.000,-- aus. 

Der Jahresvoranschlag 2014 der „Gemeinde Nußdorf 

Vermögensverwaltungs KG“ umfasst lediglich die 

Darlehensabstattungen und die Mietvorschreibungen für 

die Volksschule, die/den Feuerwehr/Bauhof/Musik sowie 

den Kindergarten mit einer Budgetsumme von gesamt 

€ 36.000,--. 
 

Ordentlicher Haushalt 2014 AUSGABEN EINNAHMEN 
0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung 

Gemeindeorgane, Amtsgebäude, Allgemeine Verwaltung, Wahlen, 
Ehrungen/Auszeichnungen, … 

510.400,00 13,12 % 8.600,00 0,22 % 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Freiwillige Feuerwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, … 

110.000,00 2,83 % 2.800,00 0,07 % 

2 Unterricht, Erziehung, Sport, Kinderbetreuung 
Schulen, Kindergarten, Kinderbetreuung, Jugendzentrum, Sportzentrum/Freizeitanlage, 
Bibliothek, … 

827.800,00 21,29 % 163.400,00 4,20 % 

3 Kunst, Kultur, Musik 
Musikpflege, Kunstpflege, Denkmalpflege, Kirchliche Angelegenheiten, … 

67.400,00 1,73 % 200,00 0,01 % 

4 Soziale Wohlfahrt 
Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Pflegesicherung, Altenheime, Betreubares Wohnen, … 

388.400,00 9,99 % 4.800,00 0,12 % 

5 Gesundheit, Umwelt 
Gesundheitsdienst, Rettungsdienst, Krankenanstalten, Umweltschutz, 
Tierkörperbeseitigung, … 

192.600,00 4,95 % 12.000,00 0,31 % 

6 Straßenbau und Straßenerhaltung, Verkehr 
Straßenbau und -erhaltung, Verkehr, Wege, Wildbäche, Schutzwasserbau, … 

385.000,00 9,90 % 76.200,00 1,96 % 

7 Wirtschaftsförderung 
Strukturverbesserung, Landw. Produktionsförderung, Energieförd., Fremdenverkehr, … 

47.400,00 1,22 % 2.700,00 0,07 % 

8 Dienstleistungen 
Öffentliche Einrichtungen: Abfallbeseitigung inkl. Altstoffsammelzentrum, 
Straßenreinigung, Schneeräumung, Kinderspielplatz, Öffentl. Beleuchtung, Friedhöfe; 
Grundbesitz/Liegenschaften, Kanal, Festplatz, … 

1.076.100,00 27,67 % 1.008.100,00 25,92 % 

9 Finanzwirtschaft 
Finanzverwaltung, Geldverkehr, Beteiligungen/KG, Landesumlage; 
Gemeindesteuern und -gebühren, Bundesertragsanteile, Zuschüsse, … 

284.000,00 7,30 % 2.610.300,00 67,12 % 

  3.889.100,00 100,00 % 3.889.100,00 100,00 % 

 
*Im Diagramm ist das Vorhaben 9 Finanzwirtschaft nicht dargestellt. Die Einnahmen aus dem Vorhaben 9 Finanzwirtschaft 
(Bundesertragsanteile, Gemeindesteuern und -gebühren) müssen die Differenzen bei den einzelnen Vorhaben 0 – 8 ausgleichen. 
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Außerordentliche Vorhaben im Jahr 2014 EURO 
Kanal Bauabschnitt 09-Aufschließung „Dorf West“ 250.000,00  
Neubau Gemeindeamt (Teilkosten) 120.000,00 
Diverse Straßensanierungen 80.000,00 
Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr 25.000,00 
Z-Verfahren Pinswag, Reinharting u. Liersching – Beteiligung der Gemeinde 10.000,00 

 485.000,00  
 

 

 

Tei l -Änderung des  F lächenwidmungsplanes  -   
Vereinfachte  Verfahren  

 

Auf Initiative der Grundeigentümer ist folgende Umwidmung im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Nußdorf a.H. von 
derzeit „Grünland/Ländliche Gebiete“ in „Bauland/Erweiterte Wohngebiete“ geplant: 

 Liegenschaft GP 3300/3, KG 56409 Nußdorf: süd-östl. Bereich Weiler Steinbach / Mangelberger Johann u. Herta, 
wobei beabsichtigt ist, diese mit einem Wohngebäude für den Eigenbedarf zu bebauen. 
 

Die Grundvoraussetzung hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des REK  
(Räumlichen Entwicklungskonzept) sowie sonstigen Planungsvorgaben sind gegeben, welche u.a. durch unseren 
Raumplaner, allee42 Landschaftsarchitekten, DI Schwarz geprüft wurde. 
 

Um der Öffentlichkeitsarbeit Genüge zu tun, wird hiermit gemäß dem Raumordnungsverfahren bekannt gegeben, dass 
der Entwurf der geringfügigen Teil-Änderungen des Flächenwidmungsplanes in Kürze lt. Kundmachung an der Amtstafel  
4 Wochen lang im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur Einsicht aufliegt. 
 

Blutspendetermin 
A u f r u f  a n  d i e  N u ß d o r f e r  

B e v ö l k e r u n g !  
 

 

Am Montag, den 3. Februar 2014 
findet von 

17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
in der Volksschule Nußdorf 

wieder eine 

„BLUTSPENDEAKTION“ 

des Roten Kreuzes 
statt. 

 

Die Gemeinde lädt 
daher sehr herzlich 
zur Teilnahme an 
der Blutspendeaktion ein! 

Feuerwehr-Jugend Nußdorf 
F r i e d e n s l i c h t - A k t i o n  2 0 1 3  

Liebe Nußdorfer Bevölkerung! 
 

Seit ein paar Jahren verteilt 
die Feuerwehr-Jugend 
Nußdorf im gesamten 
Gemeindegebiet das 
Friedenslicht. Um dies zu 
ermöglichen, waren 20 Kinder 
und 18 Begleitpersonen am 
Vormittag des  
24. Dezember 2013 unterwegs. Die Verteilung dieses Lichtes symbolisiert unter 
anderem unseren Grundsatz, für unsere Mitmenschen da zu sein. 

 

Bedanken möchten wir uns vor allem für die herzliche Aufnahme und für die 
Zuwendungen die der Feuerwehrjugend Nußdorf zu Gute kommen, denn die 
Jugendarbeit sichert auch in Zukunft eine funktionierende Feuerwehr in der Gemeinde 
Nußdorf! 
 

 

Ein großes Dankeschön auch an unsere Kinder, an die Mannschaft sowie Frau  
Nina Benischke-Büchsner, die uns anschließend mit einer Würstelsuppe versorgte! 
                                                  OFK / Stefan Miklis  

 

 
 

 

Kameradschaftsbund Nußdorf lädt ein 
 

V e r e i n s g s c h n a s  N u ß d o r f   
am Samstag, 8. Februar 2014  

ab 19:30 Uhr 
im Gasthaus Altwirt 

 

● Musik „Top Sound“ ● Barbetrieb 
 

Auf Ihren Besuch freut 
sich der Kameradschaftsbund 

Nußdorf 
 

 

Elternverein Nußdorf lädt ein 
 

K i n d e r f a s c h i n g  N u ß d o r f   
am Samstag, 1. Februar 2014 

Treffpunkt 14:00 Uhr vor der Schule 
 

Faschingsumzug mit der TMK Nußdorf, 
anschließend lustiges Faschingstreiben 

in der Volksschul-Turnhalle 
 

Auf Ihren Besuch freut sich 
der Elternverein Nußdorf 

 
 


